
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/11/19 2000/04/0175
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.2003

Index

E000 EU- Recht allgemein

E3L E15102000

E6J

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

31996L0061 IPPC-RL;

61978CJ0222 ICAP / Beneventi VORAB;

AWG 1990 §29;

EURallg;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH ist die Anwendung des ausgelegten Rechts auf den konkret zur

Entscheidung stehenden Einzelfall allein Aufgabe des innerstaatlichen Gerichtes (Hinweis etwa auf das Urteil des EuGH

vom 28.3.1979 in der Rechtssache 222/78, "ICAP", Slg. 1979, 1163, Rn. 10 ff).
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